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A. Landesverwaltungsamt

Öffentliche Bekanntmachung des
Referates Kommunalrecht, Kommunale Wirtschaft

und Finanzen über den Beschuss des
Tierkörperbeseitigungsverbandes zur

Auflösung des Tierkörperbeseitigungsverbandes
Sachsen-Anhalt

Beschluss
der Verbandsversammlung vom 20.12.2010:

Der Tierkörperbeseitigungsverband Sachsen-Anhalt
beschließt gemäß § 14 GKG-LSA in Verbindung mit

§ 20 der Verbandssatzung die Auflösung des Tierkör-
perbeseitigungsverbandes Sachsen-Anhalt. Gleichzei-
tig wird der Auflösungsvertrag, wie er den Verbands-
mitgliedern mit Schreiben vom 17. September 2010
übersandt wurde, beschlossen.

Dazu erhielt der Tierkörperbeseitigungsverband Sach-
sen-Anhalt am 16.02.2011 vom Landesverwaltungs-
amt folgende Verfügung:

1. Die von der Verbandsversammlung am 20.12.2010
beschlossene Auflösung des Tierkörperbeseiti-
gungsverbandes Sachsen-Anhalt wird genehmigt.
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2. Für diese Entscheidung werden keine Kosten
erhoben.

Im Auftrag

Haak

−−−−−−−−−−−

Öffentliche Bekanntmachung des
Referates Kommunalrecht, Kommunale Wirtschaft
und Finanzen über den Verlust des Dienstsiegels

der Schiedsstelle Naumburg, Bereich 3

Die Stadt Naumburg (Saale) meldet den Verlust des
Dienstsiegels

„Schiedsstelle Naumburg Bereich 3“.

Es handelt sich hierbei um das kleine Landessiegel
mit der Umschrift „Schiedsstelle Naumburg Bereich 3“
mit einem Durchmesser von 3,5 cm. Eine arabische
Nummerierung ist nicht vorhanden.

Das Dienstsiegel ist seit dem 13.02.2011 ungültig.

−−−−−−−−−−−

Öffentliche Bekanntmachung des
Referates Planfeststellungsverfahren
gemäß (§ 3 a des Gesetzes über die

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) zum
Ersatzneubau der Brücke über die DB-Strecke
Stendal-Wittenberge im Zuge der B 189 in der

Gemarkung Stendal; Landkreis Stendal

Der Vorhabenträger, Landesbetrieb Bau Sachsen-
Anhalt, Niederlassung Nord, beabsichtigt folgende
Baumaßnahme durchzuführen:

Ersatzneubau der Brücke über die DB-Strecke
Stendal-Wittenberge im Zuge der B 189 in der Ge-
markung Stendal; Landkreis Stendal

Die Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 3 c UVPG hat
ergeben, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung
nach dem UVPG für das o. g. Vorhaben nicht erforder-
lich ist, da von dem Vorhaben keine erheblichen
nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind.
Daher besteht keine Verpflichtung zur Durchführung
einer Umweltverträglichkeitsprüfung.

Die Belange des Umweltschutzes werden im straßen-
rechtlichen Verfahren geprüft und bei der Entschei-
dung über die Zulässigkeit des Vorhabens berücksich-
tigt.

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Feststellung
gemäß § 3 a Satz 3 UVPG nicht selbständig anfecht-
bar ist.

Die dieser Feststellung zugrunde liegenden Unterla-
gen sind der Öffentlichkeit gemäß den Bestimmungen
des Umweltinformationsgesetzes des Landes Sach-
sen-Anhalt (UIG LSA) beim Landesverwaltungsamt,
Ernst-Kamieth-Straße 2, 06112 Halle (Saale), zugäng-
lich.

−−−−−−−−−−−

Öffentliche Bekanntmachung des Referates
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit,

Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung über
die Entscheidung zum Antrag der Firma F und F

Hähnchenmast GbR in 06502 Thale,
OT Westerhausen auf Erteilung einer

Genehmigung nach § 4 des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes zur Errichtung und zum Betrieb
einer Anlage zum Halten und zur Aufzucht von

Geflügel in 06502 Thale OT Westerhausen,
Landkreis Harz

Auf Antrag wird der Firma F und F Hähnchenmast
GbR in 06502 Thale OT Westerhausen, die immissi-
onsschutzrechtliche Genehmigung nach § 4 des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) zur Errich-
tung und zum Betrieb einer

Anlage zum Halten und zur Aufzucht
von Geflügel mit einer Kapazität von

100 000 Mastgeflügelplätzen,
einschließlich 4 Mischfuttersilos,

2 Reinigungswassersammelgruben und
einer Hackschnitzelheizungsanlage

(Anlage nach Nr. 7.1c) Spalte 1 des Anhangs zur
Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen -
4. BImSchV)

auf dem Grundstück in
Gemarkung: Westerhausen
Flur: 7
Flurstücke: 65, 66

durch das Landesverwaltungsamt erteilt.

Die Genehmigung ist gemäß § 12 Abs. 1 BImSchG mit
Bedingungen und Auflagen zur Erfüllung der Geneh-
migungsvoraussetzungen im Sinne des § 6 BImSchG
verbunden und enthält folgende Rechtsbehelfsbeleh-
rung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats
nach Zustellung Klage beim Verwaltungsgericht Mag-
deburg, Breiter Weg 203-206, 39104 Magdeburg
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten
der Geschäftsstelle erhoben werden. Die Schriftform
kann durch die elektronische Form ersetzt werden. In
diesem Fall ist das elektronische Dokument mit einer
qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signa-
turgesetz zu versehen.

Der Genehmigungsbescheid einschließlich der Be-
gründung liegt in der Zeit vom

16.03.2011 bis einschließlich 29.03.2011

bei folgenden Behörden aus und kann zu den ange-
gebenen Werktagen und Zeiten eingesehen werden:

1. Stadt Thale
Bauamt
Raum 322
Rathausplatz 1
06502 Thale

Mo. von 09:00 bis 12:00 Uhr und
von 13:00 bis 16:00 Uhr

Di. von 09:00 bis 12:00 Uhr und
von 13:00 bis 18:00 Uhr
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Mi. von 09:00 bis 12:00 Uhr und
von 13:00 bis 16:00 Uhr

Do. von 09:00 bis 12:00 Uhr und
von 13:00 bis 16:00 Uhr

Fr. von 09:00 bis 12:00 Uhr

2. Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Raum N 212
Dessauer Str. 70,
06118 Halle (Saale)

Mo. – Do. von 08:00 bis 16:00 Uhr
Fr. und vor
gesetzlichen Feiertagen von 08:00 bis 13:00 Uhr

Die Zustellung des Genehmigungsbescheides an die
Personen, die Einwendungen erhoben haben, wird
durch diese öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Vom
Tage der öffentlichen Bekanntmachung an bis zum
Ablauf der Klagefrist können der Bescheid und seine
Begründung von den Personen, die Einwendungen
erhoben haben, schriftlich beim Landesverwaltungs-
amt, Ernst-Kamieth-Straße 2, 06112 Halle (Saale)
angefordert werden. Die Übersendung des Beschei-
des erfolgt formlos und setzt keine neuen Rechtsmit-
telfristen in Gang. Mit dem Ende der o. g. Auslegungs-
frist gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten, die
keine Einwendungen erhoben haben, als zugestellt.

Gegen den hier bekanntgemachten Genehmigungs-
bescheid kann innerhalb eines Monats nach Ende der
Auslegungsfrist Klage beim Verwaltungsgericht Mag-
deburg, Breiter Weg 203-206, 39104 Magdeburg
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten
der Geschäftsstelle erhoben werden. Die Schriftform
kann durch die elektronische Form ersetzt werden. In
diesem Fall ist das elektronische Dokument mit einer
qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signa-
turgesetz zu versehen.

−−−−−−−−−−−

Öffentliche Bekanntgabe des Referates
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit,

Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung zur
Einzelfallprüfung nach § 3c des Gesetzes über
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) im

Rahmen des Genehmigungsverfahrens zum An-
trag der Lorica Energiesysteme GmbH & Co. KG in

24398 Winnemark auf Erteilung einer Genehmi-
gung nach § 4 des Bundes-Immissionsschutz-

gesetzes zur Errichtung und zum Betrieb
Von 5 Windkraftanlagen (WKA) vom Typ

ENERCON E-82 E 2, 2,3 MW Nennleistung,
Nabenhöhe 138,38 m, Rotordurchmesser 82 m,

Gesamthöhe 179,38 m in 39517 Burgstall
OT Sandbeiendorf , in 39326 Angern OT Wenddorf

Landkreis Börde

Die Lorica Energiesysteme GmbH & Co. KG in 24398
Winnemark beantragte mit Schreiben vom
16.12.2008 beim Landesverwaltungsamt Sachsen-
Anhalt die Genehmigung nach § 4 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) für die Errich-
tung und den Betrieb von

5 Windkraftanlagen (WKA) vom Typ
ENERCON E-82 E 2, 2,3 MW Nennleistung,

Nabenhöhe 138,38 m, Rotordurchmesser 82 m,
Gesamthöhe 179,38 m

auf den Grundstücken in:
39517 Burgstall OT Sandbeiendorf
und in 39326 Angern OT Wenddorf

Gemarkung: Sandbeiendorf
Flur: 5
Flurstück: 108/59

Flur: 4
Flurstücke: 88/1, 99/2

Gemarkung: Wenddorf
Flur: 2
Flurstück: 9/1

Gemäß § 3a UVPG wird hiermit bekannt gegeben,
dass im Rahmen einer Einzelfallprüfung nach § 3c
UVPG festgestellt wurde, dass durch das genannte
Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Auswirkun-
gen zu befürchten sind, so dass im Rahmen des Ge-
nehmigungsverfahrens keine Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVP) erforderlich ist.

Die Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. Be-
ruht die Feststellung, dass eine UVP unterbleiben soll,
auf einer Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3c UVPG,
ist die Einschätzung der zuständigen Behörde in ei-
nem gerichtlichen Verfahren betreffend die Entschei-
dung über die Zulässigkeit des Vorhabens nur darauf
zu überprüfen, ob die Vorprüfung entsprechend den
Vorgaben von § 3c UVPG durchgeführt worden ist und
ob das Ergebnis nachvollziehbar ist.

Die Unterlagen, die dieser Feststellung zugrunde
liegen, können beim Landesverwaltungsamt, Referat
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit, Gentechnik,
Umweltverträglichkeitsprüfung in 06118 Halle (Saale),
Dessauer Str. 70 als der zuständigen Genehmigungs-
behörde, eingesehen werden.

−−−−−−−−−−−

Öffentliche Bekanntgabe des Referates
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit,

Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung zur
Einzelfallprüfung nach § 3c des Gesetzes über die
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) im Rahmen

des Genehmigungsverfahrens zum Antrag der
Windpark GmbH & Co. Grabow-Reesen KG

in 26605 Aurich auf Erteilung einer Genehmigung
nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

zur Errichtung und zum Betrieb von 9 Windkraftan-
lagen (WKA) vom Typ ENERCON E-82,

Rotordurchmesser 82 m, Nennleistung je 2,0 MW,
Nabenhöhe 138,38 m, Gesamthöhe 179,38 m

in 39291 Möckern OT Grabow und 39288 Burg
OT Reesen, Landkreis Jerichower Land

Die Windpark GmbH & Co. Grabow-Reesen KG in
26605 Aurich beantragte mit Schreiben vom
18.02.2009 beim Landesverwaltungsamt Sachsen-
Anhalt die Genehmigung nach § 4 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) für die Errich-
tung und den Betrieb von



Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt 3/2011

62

9 Windkraftanlagen (WKA)
vom Typ ENERCON E-82, Rotordurchmesser 82 m,

Nennleistung je 2,0 MW, Nabenhöhe 138,38 m,
Gesamthöhe 179,38 m

auf den Grundstücken in : 39291 Grabow und
39288 Reesen

Gemarkung: Grabow
Flur: 3
Flurstücke: 17/8, 18/4, 18/7, 18/11

Gemarkung: Reesen
Flur : 3
Flurstücke: 137/4, 108/3, 157/1, 114/3, 137/5

Gemäß § 3a UVPG wird hiermit bekannt gegeben,
dass im Rahmen einer Einzelfallprüfung nach § 3c
UVPG festgestellt wurde, dass durch das genannte
Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Auswirkun-
gen zu befürchten sind, so dass im Rahmen des Ge-
nehmigungsverfahrens keine Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVP) erforderlich ist.

Die Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. Be-
ruht die Feststellung, dass eine UVP unterbleiben soll,
auf einer Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3c UVPG,
ist die Einschätzung der zuständigen Behörde in ei-
nem gerichtlichen Verfahren betreffend die Entschei-
dung über die Zulässigkeit des Vorhabens nur darauf
zu überprüfen, ob die Vorprüfung entsprechend den
Vorgaben von § 3c UVPG durchgeführt worden ist und
ob das Ergebnis nachvollziehbar ist.

Die Unterlagen, die dieser Feststellung zugrunde
liegen, können beim Landesverwaltungsamt, Referat
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit, Gentechnik,
Umweltverträglichkeitsprüfung in 06118 Halle (Saale),
Dessauer Str. 70 als der zuständigen Genehmigungs-
behörde, eingesehen werden.

−−−−−−−−−−−

Öffentliche Bekanntgabe des Referates
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit,

Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung zur
Einzelfallprüfung nach § 3c des Gesetzes über die
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) im Rahmen

des Genehmigungsverfahrens zum Antrag der
GuD Zeitz GmbH in 63322 Rödermark auf

Erteilung einer Genehmigung nach § 16 des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes zur

wesentlichen Änderung der Errichtung einer Kraft-
Wärme-Kopplungs-Anlage in 06729 Elsteraue,

Landkreis Burgenlandkreis

Die GuD Zeitz GmbH in 63322 Rödermark beantragte
mit Schreiben vom 01.02.2011 beim Landesverwal-
tungsamt Sachsen-Anhalt die Genehmigung nach
§ 16 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(BImSchG) für die wesentliche Änderung der Errich-
tung einer

Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlage

auf einem Grundstück in 06729 Elsteraue,
Gemarkung: Göbitz,
Flur: 7
Flurstück: Teil A aus 95

Gemäß § 3a UVPG wird hiermit bekannt gegeben,
dass im Rahmen einer Einzelfallprüfung nach § 3c
UVPG festgestellt wurde, dass durch das genannte
Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Auswirkun-
gen zu befürchten sind, so dass im Rahmen des Ge-
nehmigungsverfahrens keine Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVP) erforderlich ist.

Die Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. Be-
ruht die Feststellung, dass eine UVP unterbleiben soll,
auf einer Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3c UVPG,
ist die Einschätzung der zuständigen Behörde in ei-
nem gerichtlichen Verfahren betreffend die Entschei-
dung über die Zulässigkeit des Vorhabens nur darauf
zu überprüfen, ob die Vorprüfung entsprechend den
Vorgaben von § 3c UVPG durchgeführt worden ist und
ob das Ergebnis nachvollziehbar ist.

Die Unterlagen, die dieser Feststellung zugrunde
liegen, können beim Landesverwaltungsamt, Referat
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit, Gentechnik,
Umweltverträglichkeitsprüfung in 06118 Halle (Saale),
Dessauer Str. 70 als der zuständigen Genehmigungs-
behörde, eingesehen werden.

−−−−−−−−−−−

Öffentliche Bekanntgabe des Referates
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit,

Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung zur
Einzelfallprüfung nach § 3c des Gesetzes über
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) im
Rahmen des Genehmigungsverfahrens zum

Antrag der E.ON Kraftwerke GmbH in
30457 Hannover auf Erteilung einer Genehmigung
nach § 16 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

zur wesentlichen Änderung des Kraftwerkes
Schkopau in 06258 Schkopau,

Landkreis Saalekreis

Die E.ON Kraftwerke GmbH in 30457 Hannover bean-
tragte mit Schreiben vom 28.01.2011 beim Landes-
verwaltungsamt Sachsen-Anhalt die Genehmigung
nach § 16 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(BImSchG) für die wesentliche Änderung des Betrie-
bes des

Kraftwerkes Schkopau
hier: Betrieb des Hilfskessels mit recyceltem

Heizöl

auf Grundstücken in 06258 Schkopau,
Gemarkung: Korbetha,
Flur: 1
Flurstücke: 19/3, 24/3, 24/4, 37/8, 37/14, 37/15,

37/16, 37/18

Flur: 2
Flurstücke: 4/1, 15/1, 53/6, 53/8

Gemäß § 3a UVPG wird hiermit bekannt gegeben,
dass im Rahmen einer Einzelfallprüfung nach § 3c
UVPG festgestellt wurde, dass durch das genannte
Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Auswirkun-
gen zu befürchten sind, so dass im Rahmen des Ge-
nehmigungsverfahrens keine Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVP) erforderlich ist.
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Die Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. Be-
ruht die Feststellung, dass eine UVP unterbleiben soll,
auf einer Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3c UVPG,
ist die Einschätzung der zuständigen Behörde in ei-
nem gerichtlichen Verfahren betreffend die Entschei-
dung über die Zulässigkeit des Vorhabens nur darauf
zu überprüfen, ob die Vorprüfung entsprechend den
Vorgaben von § 3c UVPG durchgeführt worden ist und
ob das Ergebnis nachvollziehbar ist.

Die Unterlagen, die dieser Feststellung zugrunde
liegen, können beim Landesverwaltungsamt, Referat
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit, Gentechnik,
Umweltverträglichkeitsprüfung in 06118 Halle (Saale),
Dessauer Str. 70 als der zuständigen Genehmigungs-
behörde, eingesehen werden.

−−−−−−−−−−−

Öffentliche Bekanntgabe des Referates
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit,

Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung zur
Einzelfallprüfung nach § 3c des Gesetzes über die

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) im
Rahmen des Genehmigungsverfahrens zum

Antrag der Firma CropEnergies Bioethanol GmbH,
Albrechtstraße 54, aus 06712 Zeitz auf Erteilung

einer Genehmigung nach § 16 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes zur wesentlichen
Änderung durch die formelle Zuordnung der

Energiezentrale mit einer Feuerungswärmeleistung
von 158 MW zur Anlage für die Herstellung von

1.250 m³ Bioethanol je Tag in 06712 Zeitz,
Burgenlandkreis

Die Firma CropEnergies Bioethanol GmbH aus 06712
Zeitz beantragte mit Schreiben vom 11.02.2011 beim
Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt die Genehmi-
gung nach § 16 des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes (BImSchG) zur wesentlichen Änderung

durch formelle Zuordnung der Energiezentrale
mit einer Feuerungswärmeleistung

von 158 MW zur Anlage für die Herstellung
von 1.250 m³ Bioethanol je Tag

auf dem Grundstück in 06712 Zeitz,
Albrechtstraße 54

Gemarkung: Zeitz,
Flur: 13,
Flurstücke: 1/1, 2/4, 2/7, 4, 5, 6, 9.

Gemäß § 3a UVPG wird hiermit bekannt gegeben,
dass im Rahmen einer Einzelfallprüfung nach § 3c
UVPG festgestellt wurde, dass durch das genannte
Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Auswirkun-
gen zu befürchten sind, so dass im Rahmen des Ge-
nehmigungsverfahrens keine Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVP) erforderlich ist.

Die Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. Be-
ruht die Feststellung, dass eine UVP unterbleiben soll,
auf einer Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3c UVPG,
ist die Einschätzung der zuständigen Behörde in ei-
nem gerichtlichen Verfahren betreffend die Entschei-
dung über die Zulässigkeit des Vorhabens nur darauf
zu überprüfen, ob die Vorprüfung entsprechend den

Vorgaben von § 3c UVPG durchgeführt worden ist und
ob das Ergebnis nachvollziehbar ist.

Die Unterlagen, die dieser Feststellung zugrunde
liegen, können beim Landesverwaltungsamt, Referat
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit, Gentechnik,
Umweltverträglichkeitsprüfung in 06118 Halle (Saale),
Dessauer Str. 70 als der zuständigen Genehmigungs-
behörde, eingesehen werden.

−−−−−−−−−−−

Öffentliche Bekanntmachung des Referates
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit,

Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung
zum Antrag der Pächtergemeinschaft

Börde-Westeregeln GbR, Maulbeerweg 1,
39448 Börde-Hakel, OT Westeregeln auf Erteilung

einer Genehmigung nach § 4 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes zur Errichtung

und Betrieb einer Hähnchenmastanlage mit
200.000 Tierplätzen in 39448 Börde-Hakel,

OT Westeregeln, Salzlandkreis

Die Pächtergemeinschaft Börde-Westeregeln GbR in
39448 Börde-Hakel, OT Westeregeln beantragte mit
Schreiben vom 06. Oktober 2010 beim Landesverwal-
tungsamt Sachsen-Anhalt die Genehmigung nach den
§ 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(BImSchG) für die Errichtung und Betrieb einer

Hähnchenmastanlage mit 200.000 Tierplätzen
(Anlage nach Nr. 7.1c Spalte 1 des Anhangs

zur Verordnung über genehmigungsbedürftige
Anlagen - 4. BImSchV)

auf dem Grundstück in 39448 Börde-Hakel,
OT Westeregeln,

Gemarkung Westeregeln,
Flur 4,
Flurstücke 2/39,2/40, 2/67, 91

Die Anlage soll entsprechend dem Antrag im Novem-
ber 2011 in Betrieb genommen werden.
Unselbständiger Bestandteil des Genehmigungsver-
fahrens ist die Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung.

Der Antrag und die dazugehörigen Unterlagen liegen
in der Zeit vom

23.03.2011 bis 26.04.2011

bei folgenden Behörden aus und können zu den an-
gegebenen Werktagen und Zeiten eingesehen wer-
den:

1. Sitz der Verbandsgemeinde Egelner Mulde
Zimmer 25
Markt 18
39429 Egeln

Mo. von 08:00 bis 12:00 Uhr und
von 13:00 bis 16:00 Uhr

Di. von 08:00 bis 12:00 Uhr und
von 13:00 bis 18:00 Uhr

Mi. von 08:00 bis 12:00 Uhr
Do. von 08:00 bis 12:00 Uhr und

von 13:00 bis 16:00 Uhr
Fr. von 08:00 bis 12:00 Uhr
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2. Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Raum N 212
Dessauer Str. 70,
06118 Halle (Saale)

Mo. - Do. von 08:00 bis 16:00 Uhr
Fr. und vor
gesetzlichen Feiertagen von 08:00 bis 13:00 Uhr

Einwendungen gegen das Vorhaben können schriftlich
in der Zeit vom:

23.03.2011 bis einschließlich 10.05.2011

bei der Genehmigungsbehörde (Landesverwaltungs-
amt) oder bei der Stelle erhoben werden, bei der An-
trag und Unterlagen zur Einsicht ausliegen.

Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwendun-
gen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privat-
rechtlichen Titeln beruhen.

Die Einwendungen sollen neben Vor- und Familien-
namen auch die volle und leserliche Anschrift des
Einwenders enthalten. Aus den Einwendungen muss
erkennbar sein, weshalb das Vorhaben für unzulässig
gehalten wird. Die Einwendungen werden der Antrag-
stellerin bekannt gegeben. Auf Verlangen des Ein-
wenders werden dessen Name und Anschrift unkennt-
lich gemacht, soweit die Angaben nicht zur Beurtei-
lung des Inhalts der Einwendung erforderlich sind.

Sofern frist- und formgerechte Einwendungen vorlie-
gen, können diese in einem öffentlichen Erörterungs-
termin am 20.07.2011 mit den Einwendern und der
Antragstellerin erörtert werden.

Beginn der Erörterung: 10:00 Uhr
Ort der Erörterung: Sitz der Verbandsgemeinde

Egelner Mulde
Sitzungssaal
Markt 18
39429 Egeln

Die Entscheidung der Genehmigungsbehörde, ob ein
Erörterungstermin stattfindet, wird nach Ablauf der
Einwendungsfrist getroffen und öffentlich bekannt
gemacht.

Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf
Unterschriftslisten unterzeichnet oder in Form verviel-
fältigter gleichlautender Texte eingereicht werden
(gleichförmige Eingaben), gilt für das Verfahren derje-
nige Unterzeichner als Vertreter der übrigen Einwen-
der, der darin mit seinem Namen, seinem Beruf und
seiner Anschrift als Vertreter bezeichnet ist, soweit er
nicht von ihnen als Bevollmächtigter bestellt worden
ist. Vertreter kann nur eine natürliche Person sein.
Gleichförmige Einwendungen, die die vorgenannten
Angaben nicht deutlich sichtbar auf jeder mit einer
Unterschrift versehenen Seite enthalten, können unbe-
rücksichtigt bleiben.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung der
Entscheidung über die Einwendungen durch öffentli-
che Bekanntmachung erfolgen kann.

−−−−−−−−−−−

Öffentliche Bekanntmachung des Referates
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit,

Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung
über die Entscheidung zum Antrag der

AFR Agrofarm GmbH & Co. Produktions KG
in 06712 Schnaudertal, OT Dragsdorf auf

Erteilung einer Genehmigung nach § 4 des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes zur Errichtung

und zum Betrieb einer Anlage zum Halten oder
zur getrennten Aufzucht von Schweinen
in 06712 Schnaudertal, OT Wittgendorf,

Burgenlandkreis

Auf Antrag wird der AFR Agrofarm GmbH & Co. Pro-
duktions KG in 06712 Schnaudertal, OT Dragsdorf die
immissionsschutzrechtliche Genehmigung nach § 4
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)
zur Errichtung und zum Betrieb der

Anlage zum Halten oder zur getrennten
Aufzucht mit 5.850 Ferkelaufzuchtplätzen und

360 Jungsauenplätzen

(Anlage nach Nr. 7.1 i) Spalte 1 des Anhangs zur
Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen -
4. BImSchV, gemischter Bestand)

auf dem Grundstück in 06712 Schnaudertal,
Gemarkung: Wittgendorf
Flur: 2
Flurstück: 10/1 und 10/2

durch das Landesverwaltungsamt erteilt.

Die Genehmigung ist gemäß § 12 Abs. 1 BImSchG mit
Bedingungen und Auflagen zur Erfüllung der Geneh-
migungsvoraussetzungen im Sinne des § 6 BImSchG
verbunden und enthält folgende Rechtsbehelfsbeleh-
rung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats
nach Zustellung Klage beim Verwaltungsgericht Halle,
Thüringer Straße 16 in 06112 Halle (Saale) schriftlich
oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle erhoben werden.
Die Schriftform kann durch die elektronische Form
ersetzt werden. In diesem Fall ist das elektronische
Dokument mit einer qualifizierten elektronischen Sig-
natur nach dem Signaturgesetz zu versehen.

Der Genehmigungsbescheid einschließlich der Be-
gründung liegt in der Zeit vom

16.03.2011 bis einschließlich 29.03.2011

bei folgenden Behörden aus und kann zu den ange-
gebenen Werktagen und Zeiten eingesehen werden:
1. Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Raum 209
Zeitzer Straße 15
06722 Droyßig

Mo. von 07:00 bis 12:00 Uhr und
von 13:00 bis 16:00 Uhr

Di. von 07:00 bis 12:00 Uhr und
von 13:00 bis 18:00 Uhr

Mi. geschlossen
Do. von 07:00 bis 12:00 Uhr und

von 13:00 bis 16:00 Uhr
Fr. von 07:00 bis 12:00 Uhr
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2. Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Raum N 212
Dessauer Str. 70,
06118 Halle (Saale)

Mo. – Do. von 08:00 bis 16:00 Uhr
Fr. und vor
gesetzlichen Feiertagen von 08:00 bis 13:00 Uhr

Die Zustellung des Genehmigungsbescheides an die
Personen, die Einwendungen erhoben haben, wird
durch diese öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Vom
Tage der öffentlichen Bekanntmachung an bis zum
Ablauf der Klagefrist können der Bescheid und seine
Begründung von den Personen, die Einwendungen
erhoben haben, schriftlich beim Landesverwaltungs-
amt, Ernst-Kamieth-Straße 2, 06112 Halle (Saale)
angefordert werden. Die Übersendung des Beschei-
des erfolgt formlos und setzt keine neuen Rechtsmit-
telfristen in Gang. Mit dem Ende der o. g. Auslegungs-
frist gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten, die
keine Einwendungen erhoben haben, als zugestellt.

Gegen den hier bekannt gemachten Genehmigungs-
bescheid kann innerhalb eines Monats nach Ende der
Auslegungsfrist Klage beim Verwaltungsgericht Halle,
Thüringer Straße 16 in 06112 Halle (Saale) schriftlich
oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle erhoben werden.
Die Schriftform kann durch die elektronische Form
ersetzt werden. In diesem Fall ist das elektronische
Dokument mit einer qualifizierten elektronischen Sig-
natur nach dem Signaturgesetz zu versehen.

−−−−−−−−−−−

Öffentliche Bekanntmachung des Referates
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit,

Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung
zum Antrag der IAB Ionenaustauscher GmbH

Bitterfeld, Salegaster Chaussee 1 in
06803 Bitterfeld-Wolfen, OT Greppin auf Erteilung

einer Genehmigung nach § 4 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes zum Betrieb einer
Anlage zum Beschichten unter Verwendung

von Lösemitteln in Bitterfeld-Wolfen, OT Greppin,
Landkreis Anhalt-Bitterfeld

Die IAB Ionenaustauscher GmbH Bitterfeld in Bitter-
feld-Wolfen, OT Greppin beantragte beim Landesver-
waltungsamt die Erteilung einer Genehmigung nach §
4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)
zum Betrieb einer

Anlage zum Beschichten unter Verwendung
von Lösemitteln

mit einem Lösemittelverbrauch > 200 t/a

(Anlage nach Nr. 5.1 Spalte 1 des Anhangs zur Ver-
ordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen, 4.
BImSchV)

auf dem Grundstück in 06803 Bitterfeld-Wolfen,
OT Greppin

Gemarkung: Greppin
Flur: 12
Flurstück: 201

Der Antrag und die dazugehörigen Unterlagen liegen
in der Zeit vom

23.03.2011 bis einschließlich 26.04.2011

bei folgenden Behörden aus und können zu den an-
gegebenen Werktagen und Zeiten eingesehen wer-
den:

1. Stadt Bitterfeld-Wolfen,
Verwaltungssitz OT Wolfen
Zimmer 201
Rathausplatz 1
06766 Bitterfeld-Wolfen, OT Wolfen

Mo. von 08:00 bis 12:00 Uhr und
von 13:00 bis 16:00 Uhr

Di. von 08:00 bis 12:00 Uhr und
von 13:00 bis 18:00 Uhr

Mi. von 08:00 bis 12:00 Uhr
Do. von 08:00 bis 12:00 Uhr und

von 13:00 bis 18:00 Uhr
Fr. von 08:00 bis 12:00 Uhr

2. Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Raum N 212
Dessauer Str. 70,
06118 Halle (Saale)

Mo. - Do. von 08:00 bis 16:00 Uhr
Fr. und vor
gesetzlichen Feiertagen von 08:00 bis 13:00 Uhr

Einwendungen gegen das Vorhaben können schriftlich
in der Zeit vom:

23.03.2011 bis einschließlich 10.05.2011

bei der Genehmigungsbehörde (Landesverwaltungs-
amt) oder bei der Stelle erhoben werden, bei der An-
trag und Unterlagen zur Einsicht ausliegen.

Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwendun-
gen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privat-
rechtlichen Titeln beruhen.

Die Einwendungen sollen neben Vor- und Familien-
namen auch die volle und leserliche Anschrift des
Einwenders enthalten. Aus den Einwendungen muss
erkennbar sein, weshalb das Vorhaben für unzulässig
gehalten wird. Die Einwendungen werden der Antrag-
stellerin bekannt gegeben. Auf Verlangen des Ein-
wenders werden dessen Name und Anschrift unkennt-
lich gemacht, soweit die Angaben nicht zur Beurtei-
lung des Inhalts der Einwendung erforderlich sind.

Sofern frist- und formgerechte Einwendungen vorlie-
gen, können diese in einem öffentlichen Erörterungs-
termin am 09.06.2011 mit den Einwendern und der
Antragstellerin erörtert werden.

Beginn der Erörterung: 10:00 Uhr
Ort der Erörterung: Städtisches Kulturhaus

Bitterfeld-Wolfen
Konferenzraum
Puschkinstraße 3
06766 Bitterfeld-Wolfen,
OT Wolfen
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Die Entscheidung der Genehmigungsbehörde, ob ein
Erörterungstermin stattfindet, wird nach Ablauf der
Einwendungsfrist getroffen und öffentlich bekannt
gemacht.

Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf
Unterschriftslisten unterzeichnet oder in Form verviel-
fältigter gleichlautender Texte eingereicht werden
(gleichförmige Eingaben), gilt für das Verfahren derje-
nige Unterzeichner als Vertreter der übrigen Einwen-
der, der darin mit seinem Namen, seinem Beruf und
seiner Anschrift als Vertreter bezeichnet ist, soweit er
nicht von ihnen als Bevollmächtigter bestellt worden
ist. Vertreter kann nur eine natürliche Person sein.
Gleichförmige Einwendungen, die die vorgenannten
Angaben nicht deutlich sichtbar auf jeder mit einer
Unterschrift versehenen Seite enthalten, können unbe-
rücksichtigt bleiben.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung der
Entscheidung über die Einwendungen durch öffentli-
che Bekanntmachung erfolgen kann.

−−−−−−−−−−−

Öffentliche Bekanntmachung des Referates
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit,

Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung
zum Antrag der Wiesenhof-Geflügel

Möckern GmbH, Pabsdorfer Weg 9 in
39291 Möckern auf Erteilung einer Genehmigung
nach § 16 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

zur wesentlichen Änderung einer Anlage zum
Schlachten von Tieren in 39291 Möckern,

Jerichower Land

Die Wiesenhof-Geflügel Möckern GmbH in 39291
Möckern beantragte beim Landesverwaltungsamt die
Erteilung einer Genehmigung nach § 16 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) zur wesentli-
chen Änderung einer

Anlage zum Schlachten von Tieren
mit einer Leistung von 240 Tonnen Lebendgewicht

je Tag durch Erhöhung der Leistung auf
300 Tonnen Lebendgewicht je Tag und der

Erhöhung des Gesamtinhaltes an Kältemittel in der
Kälteanlage auf 17 t Ammoniak

(Anlage nach Nr. 7.2, Spalte 1 und Nr. 10.25, Spalte 2
des Anhangs zur Verordnung über genehmigungsbe-
dürftige Anlagen - 4. BImSchV)

auf den Grundstücken in 39291 Möckern,
Gemarkung: Möckern
Flur: 11,
Flurstücke: 10004, 10008, 10074, 10077,

Flur: 13,
Flurstücke: 111/16, 113/16, 16/15, 10000,

10001, 10002, 10003, 10005, 10008,
10009.

Die Anlage soll entsprechend dem Antrag im Oktober
2011 in Betrieb genommen werden.

Der Antrag und die dazugehörigen Unterlagen liegen
in der Zeit vom

23.03.2011 bis einschließlich 26.04.2011

bei folgenden Behörden aus und können zu den an-
gegebenen Werktagen und Zeiten eingesehen wer-
den:

1. Rathaus der Stadt Möckern
Bürgerservice - Zimmer 003
Am Markt 10
39291 Möckern

Montag: 09:00 – 12:00 Uhr
Dienstag: 09:00 – 12:00 Uhr und

13:00 – 16:00 Uhr
Mittwoch: 09:00 – 12:00 Uhr
Donnertag: 09:00 – 12:00 Uhr und

13:00 – 18:00 Uhr
Freitag: 09:00 – 12:00 Uhr

2. Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Raum A 123
Dessauer Str. 70,
06118 Halle (Saale)

Mo. - Do. von 08:00 bis 16:00 Uhr
Fr. und vor
gesetzlichen Feiertagen von 08:00 bis 13:00 Uhr

Einwendungen gegen das Vorhaben können schriftlich
in der Zeit vom:

23.03.2011 bis einschließlich 10.05.2011

bei der Genehmigungsbehörde (Landesverwaltungs-
amt) oder bei der Stelle erhoben werden, bei der An-
trag und Unterlagen zur Einsicht ausliegen.

Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwendun-
gen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privat-
rechtlichen Titeln beruhen.

Die Einwendungen sollen neben Vor- und Familien-
namen auch die volle und leserliche Anschrift des
Einwenders enthalten. Aus den Einwendungen muss
erkennbar sein, weshalb das Vorhaben für unzulässig
gehalten wird. Die Einwendungen werden der Antrag-
stellerin bekannt gegeben. Auf Verlangen des Ein-
wenders werden dessen Name und Anschrift unkennt-
lich gemacht, soweit die Angaben nicht zur Beurtei-
lung des Inhalts der Einwendung erforderlich sind.

Sofern frist- und formgerechte Einwendungen vorlie-
gen, können diese in einem öffentlichen Erörterungs-
termin am 21.06.2011 mit den Einwendern und der
Antragstellerin erörtert werden.

Beginn der Erörterung: 10:00 Uhr
Ort der Erörterung: Rathaus der

Stadt Möckern
Ratssaal – Zimmer 102
Am Markt 1
39291 Möckern

Die Entscheidung der Genehmigungsbehörde, ob ein
Erörterungstermin stattfindet, wird nach Ablauf der
Einwendungsfrist getroffen und öffentlich bekannt
gemacht.
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Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf
Unterschriftslisten unterzeichnet oder in Form verviel-
fältigter gleichlautender Texte eingereicht werden
(gleichförmige Eingaben), gilt für das Verfahren derje-
nige Unterzeichner als Vertreter der übrigen Einwen-
der, der darin mit seinem Namen, seinem Beruf und
seiner Anschrift als Vertreter bezeichnet ist, soweit er
nicht von ihnen als Bevollmächtigter bestellt worden
ist. Vertreter kann nur eine natürliche Person sein.
Gleichförmige Einwendungen, die die vorgenannten
Angaben nicht deutlich sichtbar auf jeder mit einer
Unterschrift versehenen Seite enthalten, können unbe-
rücksichtigt bleiben.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung der
Entscheidung über die Einwendungen durch öffentli-
che Bekanntmachung erfolgen kann.

−−−−−−−−−−−

Öffentliche Bekanntgabe des Referates
Agrarwirtschaft, Ländliche Räume, Fischerei
zur allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls

gemäß § 3c UVPG im Rahmen des
Flurneuordnungsverfahrens nach §§ 56 und 63

Abs. 2 Landwirtschaftsanpassungsgesetz
(LwAnpG) i. V. m. den §§ 1, 37 des
Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG)

„Bodenordnungsverfahren Friedrichsbrunn
Landkreis Harz Verfahrensnummer HZ 0029“

Das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Fors-
ten (ALFF) Mitte in 38820 Halberstadt, Große Ring-
straße hat mit Datum vom 09.03.2009 das Flurneu-
ordnungsverfahren „Bodenordnungsverfahren Fried-
richsbrunn Landkreis Harz Verfahrensnummer HZ
0029“ mit einer Verfahrensgebietsgröße von rd. 737
ha angeordnet. Mit Bericht vom 17.02.2011 (Az: 24.4-
611 A HZ 0029) beantragte das ALFF Mitte beim Lan-
desverwaltungsamt die Feststellung, ob eine Verpflich-
tung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeits-
prüfung für

den Bau der geplanten gemeinschaftlichen
und öffentlichen Anlagen im
Flurneuordnungsverfahren

„Bodenordnungsverfahren Friedrichsbrunn
Landkreis Harz Verfahrensnummer HZ 0029“,

Gemarkungen Friedrichsbrunn Flur 1 tlw., 2 tlw.,
3, und 4, Güntersberge Flur 7 tlw. und

Siptenfelde Flur 8 tlw.

besteht.

Gemäß § 3a des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVPG) wird hiermit bekannt gege-
ben, dass im Rahmen einer Einzelfallprüfung gemäß
§ 3c UVPG festgestellt wurde, dass durch das ge-
nannte Vorhaben (Bau der geplanten gemeinschaftli-
chen und öffentlichen Anlagen) keine erheblichen
nachteiligen Auswirkungen zu befürchten sind, so
dass für den Bau der geplanten gemeinschaftlichen
und öffentlichen Anlagen im o. g. Bodenordnungsver-
fahren eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) nicht
erforderlich ist.

Die Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. Be-
ruht die Feststellung, dass eine UVP unterbleiben soll,
auf einer Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3c UVPG,

ist die Einschätzung der zuständigen Behörde in ei-
nem gerichtlichen Verfahren betreffend die Entschei-
dung über die Zulässigkeit des Vorhabens nur darauf
zu überprüfen, ob die Vorprüfung entsprechend den
Vorgaben von § 3c UVPG durchgeführt worden ist und
ob das Ergebnis nachvollziehbar ist.

Die Unterlagen, die dieser Feststellung zugrunde
liegen, können beim Landesverwaltungsamt, Referat
Agrarwirtschaft, Ländliche Räume, Fischerei in 06118
Halle (Saale), Dessauer Str. 70 als der zuständigen
Behörde, eingesehen werden.

−−−−−−−−−−−

Öffentliche Bekanntgabe des Referates
Agrarwirtschaft, Ländliche Räume, Fischerei

zur allgemeinen Vorprüfung des
Einzelfalls gemäß § 3c UVPG im Rahmen des

Flurneuordnungsverfahrens nach § 87 Flurbereini-
gungsgesetz (FlurbG) „Flurbereinigungsverfahren

OU Güsten/Ilberstedt, B6n“, Salzlandkreis

Das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Fors-
ten (ALFF) Anhalt in 06844 Dessau-Roßlau, Friedrich-
von-Schill-Straße 24 hat mit Datum vom 10.11.2006
das Flurneuordnungsverfahren nach § 87 Flurbereini-
gungsgesetz (FlurbG) „Flurbereinigungsverfahren OU
Güsten/Ilberstedt, B6n“ im Salzlandkreis angeordnet.
Die Verfahrensgebietsgröße beträgt nach der 2. Ände-
rungsanordnung (19.05.2010) jetzt rd.1139 ha. Mit
Bericht vom 01.03.2011 (Az: Schn 17BB2016) bean-
tragte das ALFF Anhalt beim Landesverwaltungsamt
die Feststellung, ob eine Verpflichtung zur Durchfüh-
rung einer Umweltverträglichkeitsprüfung für

den Bau der geplanten gemeinschaftlichen
und öffentlichen Anlagen im
Flurneuordnungsverfahren

„Flurbereinigungsverfahren OU Güsten/Ilberstedt,
B6n“, in den Gemarkungen Güsten

Flur 1tlw., 2tlw., 3tlw., 4tlw., 5tlw., 6tlw. und 8tlw.,
Neundorf Flur 1tlw. und 2tlw.,

Ratmannsdorf Flur 3tlw. und 4tlw.,
Gemarkung Ilberstedt Flur 4tlw. und 5tlw.

besteht.

Gemäß § 3a des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVPG) wird hiermit bekannt gege-
ben, dass im Rahmen einer Einzelfallprüfung gemäß
§ 3c UVPG festgestellt wurde, dass durch das ge-
nannte Vorhaben (Bau der geplanten gemeinschaftli-
chen und öffentlichen Anlagen) keine erheblichen
nachteiligen Auswirkungen zu befürchten sind, so
dass für den Bau der geplanten gemeinschaftlichen
und öffentlichen Anlagen im o. g. Flurneuordnungsver-
fahren eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) nicht
erforderlich ist.

Die Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. Be-
ruht die Feststellung, dass eine UVP unterbleiben soll,
auf einer Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3c UVPG,
ist die Einschätzung der zuständigen Behörde in ei-
nem gerichtlichen Verfahren betreffend die Entschei-
dung über die Zulässigkeit des Vorhabens nur darauf
zu überprüfen, ob die Vorprüfung entsprechend den
Vorgaben von § 3c UVPG durchgeführt worden ist und
ob das Ergebnis nachvollziehbar ist.
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Die Unterlagen, die dieser Feststellung zugrunde
liegen, können beim Landesverwaltungsamt, Referat
Agrarwirtschaft, Ländliche Räume, Fischerei in 06118
Halle (Saale), Dessauer Str. 70 als der zuständigen
Behörde, eingesehen werden.

−−−−−−−−−−−

D. Sonstige Dienststellen

Öffentliche Bekanntmachung des
Landesbetriebes Bau, Hauptniederlassung,
zur Ortsdurchfahrtsfestsetzung; Verfügung
des Landesbetriebes Bau Sachsen-Anhalt

vom 09.02.2011 - H/233-31020/5/11

1. Ortsdurchfahrtsfestsetzung

Gemäß § 5 Abs. 4 des Bundesfernstraßengeset-
zes (FStrG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 28.6.2007 (BGBl. I S. 1206), zuletzt geändert
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 31.7.2009
(BGBl. I S. 2585, 2617), i. V. m. der Verordnung
zur Durchführung straßenrechtlicher Vorschriften
für das Land Sachsen-Anhalt (StrVO LSA) vom
18.3.1994 (GVBl. LSA S. 439), geändert durch
Verordnung vom 19.12.2005 (GVBl. LSA S. 744),
ergeht folgende Ortsdurchfahrtsfestsetzung:

Die Ortsdurchfahrt des Ortsteils Eutzsch der Stadt
Kemberg, Landkreis Wittenberg, wird im Zuge der
Bundesstraße B 2 aus Richtung Bad Düben bei
Netzknoten 4141 017, Station 1.336 und in Rich-
tung Lutherstadt Wittenberg bei Netzknoten 4141
021, Station 0.590 neu festgesetzt. Im Zuge der
Bundesstraße B 100 wird die Ortsdurchfahrt in
Richtung Bitterfeld-Wolfen bei Netzknoten 4141
021, Station 0.236 neu festgesetzt.

2. Inkrafttreten

Diese Verfügung tritt am 1.4.2011 in Kraft. Diese
Verfügung und ihre Begründung können während
der Dienstzeiten im Landesbetrieb Bau Sachsen-
Anhalt, Hasselbachstraße 6, 39104 Magdeburg
(Zimmer 1081), eingesehen werden. Diese Verfü-
gung gilt einen Tag nach ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung als bekannt gegeben.

3. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines
Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage beim Ver-
waltungsgericht Halle, Thüringer Straße 16, 06112
Halle (Saale), schriftlich oder zur Niederschrift des
Urkundsbeamten oder der Urkundsbeamtin der
Geschäftsstelle erhoben werden.

−−−−−−−−−−−

Öffentliche Bekanntmachung des
Landesbetriebes Bau, Hauptniederlassung,
zur Ortsdurchfahrtsfestsetzung; Verfügung
des Landesbetriebes Bau Sachsen-Anhalt

vom 09.02.2011 - H/233-31020/6/11

1. Ortsdurchfahrtsfestsetzung

Gemäß § 5 Abs. 4 des Bundesfernstraßengeset-
zes (FStrG) in der Fassung der Bekanntmachung

vom 28.6.2007 (BGBl. I S. 1206), zuletzt geändert
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 31.7.2009
(BGBl. I S. 2585, 2617), i. V. m. der Verordnung
zur Durchführung straßenrechtlicher Vorschriften
für das Land Sachsen-Anhalt (StrVO LSA) vom
18.3.1994 (GVBl. LSA S. 439), geändert durch
Verordnung vom 19.12.2005 (GVBl. LSA S. 744),
ergeht folgende Ortsdurchfahrtsfestsetzung:

Die Ortsdurchfahrt des Ortsteils Zeppernick der
Stadt Möckern, Landkreis Jerichower Land, wird im
Zuge der Bundesstraße B 246 aus Richtung
Ortsteil Loburg bei Netzknoten 3838 020, Station
3.093 und in Richtung Stadt Möckern bei Netzkno-
ten 3838 020, Station 3.973 neu festgesetzt.

2. Inkrafttreten

Diese Verfügung tritt am 1.4.2011 in Kraft. Diese
Verfügung und ihre Begründung können während
der Dienstzeiten im Landesbetrieb Bau Sachsen-
Anhalt, Hasselbachstraße 6, 39104 Magdeburg
(Zimmer 1081), eingesehen werden. Diese Verfü-
gung gilt einen Tag nach ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung als bekannt gegeben.

3. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines
Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage beim Ver-
waltungsgericht Magdeburg, Breiter Weg 203 -
206, 39104 Magdeburg, schriftlich oder zur Nie-
derschrift des Urkundsbeamten oder der Urkunds-
beamtin der Geschäftsstelle erhoben werden.

−−−−−−−−−−−

Öffentliche Bekanntmachung des
Landesbetriebes Bau, Hauptniederlassung,
zur Ortsdurchfahrtsfestsetzung; Verfügung
des Landesbetriebes Bau Sachsen-Anhalt

vom 10.2.2011 - H/233-310/7/11

1. Ortsdurchfahrtsfestsetzung

Gemäß § 5 Abs. 4 des Bundesfernstraßengeset-
zes i. d. F. der Bek. vom 28.6.2007 (BGBl. I S.
1206) i. V. m. der Verordnung zur Durchführung
straßenrechtlicher Vorschriften für das Land Sach-
sen-Anhalt (StrVO LSA) vom 18.3.1994 (GVBl.
LSA S 439), geändert durch Verordnung vom
19.12.2005 (GVBl. LSA S. 744) und § 5 Abs. 2
Straßengesetz für das Land Sachsen-Anhalt (StrG
LSA) vom 6.7.1993 (GVBl. LSA S. 334), geändert
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22.12.2004
(GVBl. LSA S. 856), ergehen folgende Ortsdurch-
fahrtsfestsetzungen im Gebiet der Verbandsge-
meine Wethautal, Landkreis Burgenlandkreis:

Die Ortsdurchfahrt des Ortsteils Leislau der Ge-
meinde Molauer Land wird im Zuge der Bundes-
straße B 88 aus Richtung des Ortsteils Neuflem-
mingen der Stadt Naumburg (Saale) bei Netzkno-
ten 4836 020, Station 2.060 und in Richtung Moll-
schütz der Gemeinde Molauer Land bei Netzkno-
ten 4936 302, Station 0.469 neu festgesetzt.
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Die Ortsdurchfahrt des Ortsteils Aue der Gemeinde
Molauer Land wird im Zuge der Landesstraße
L 201 aus Richtung Landesgrenze Sachsen-
Anhalt/Thüringen bei Netzknoten 4936 006, Station
1.687 und in Richtung des Ortsteils Prießnitz der
Stadt Naumburg (Saale) bei Netzknoten 4936
301A, Station 0.278 neu festgesetzt.

2. Inkrafttreten

Diese Verfügung tritt am 1.4.2011 in Kraft. Diese
Verfügung und ihre Begründung können während
der Dienstzeiten im Landesbetrieb Bau Sachsen-
Anhalt, Hasselbachstraße 6, 39104 Magdeburg
(Zimmer 1081), eingesehen werden. Diese Verfü-
gung gilt einen Tag nach ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung als bekannt gegeben.

3. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines
Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage beim Ver-
waltungsgericht Halle, Thüringer Straße 16, 06112
Halle (Saale), schriftlich oder zur Niederschrift des
Urkundsbeamten oder der Urkundsbeamtin der
Geschäftsstelle erhoben werden.

−−−−−−−−−−−

Öffentliche Bekanntmachung des
Landesbetriebes Bau, Hauptniederlassung,
zur Ortsdurchfahrtsfestsetzung; Verfügung
des Landesbetriebes Bau Sachsen-Anhalt

vom 11.2.2011 - H/233-310/8/11

1. Ortsdurchfahrtsfestsetzung

Gemäß § 5 Abs. 2 Straßengesetz für das Land
Sachsen-Anhalt (StrG LSA) vom 6.7.1993 (GVBl.
LSA S. 334), geändert durch Artikel 4 des Geset-
zes vom 22.12.2004 (GVBl. LSA S. 856), ergehen
folgende Ortsdurchfahrtsfestsetzungen im Gebiet
der Verbandsgemeinde Wethautal, Landkreis Bur-
genlandkreis:

Die Ortsdurchfahrt der Gemeinde Schönburg wird
im Zuge der Landesstraße L 204 aus Richtung des
Ortsteils Possenhain der Gemeinde Schönburg bei
Netzknoten 4837 005, Station 3.424 und in Rich-
tung des Ortsteils Grochlitz der Stadt Naumburg
(Saale) bei Netzknoten 4837 005, Station 3.939
neu festgesetzt.

Die Ortsdurchfahrt des Ortsteils Possenhain der
Gemeinde Schönburg wird im Zuge der Landes-
straße L 204 aus Richtung des Ortsteils Plotha der
Gemeinde Prittitz bei Netzknoten 4837 005, Stati-
on 1.421 und in Richtung Schönburg bei Netzkno-
ten 4837 005, Station 1.932 neu festgesetzt.

2. Inkrafttreten

Diese Verfügung tritt am 1.4.2011 in Kraft. Diese
Verfügung und ihre Begründung können während
der Dienstzeiten im Landesbetrieb Bau Sachsen-
Anhalt, Hasselbachstraße 6, 39104 Magdeburg
(Zimmer 1081), eingesehen werden. Diese Verfü-
gung gilt einen Tag nach ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung als bekannt gegeben.

3. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines
Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage beim Ver-
waltungsgericht Halle, Thüringer Straße 16, 06112
Halle (Saale), schriftlich oder zur Niederschrift des
Urkundsbeamten oder der Urkundsbeamtin der
Geschäftsstelle erhoben werden.

−−−−−−−−−−−

Öffentliche Bekanntmachung des
Landesbetriebes Bau, Hauptniederlassung,
zur Ortsdurchfahrtsfestsetzung; Verfügung
des Landesbetriebes Bau Sachsen-Anhalt

vom 15.02.2011 - H/233-31020/9/11

1. Ortsdurchfahrtsfestsetzung

Gemäß § 5 Abs. 4 des Bundesfernstraßengeset-
zes (FStrG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 28.6.2007 (BGBl. I S. 1206), zuletzt geändert
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 31.7.2009
(BGBl. I S. 2585, 2617), i. V. m. der Verordnung
zur Durchführung straßenrechtlicher Vorschriften
für das Land Sachsen-Anhalt (StrVO LSA) vom
18.3.1994 (GVBl. LSA S. 439), geändert durch
Verordnung vom 19.12.2005 (GVBl. LSA
S. 744), ergeht folgende Ortsdurchfahrtsfestset-
zung:

Die Ortsdurchfahrt des Ortsteils Radis der Stadt
Kemberg, Landkreis Wittenberg, wird im Zuge der
Bundesstraße B 100 aus Richtung Ortsteil Eutzsch
bei Netzknoten 4241 033, Station 3.087 und in
Richtung Bitterfeld-Wolfen bei Netzknoten 4241
022, Station 0.043 neu festgesetzt.

2. Inkrafttreten

Diese Verfügung tritt am 1.4.2011 in Kraft. Diese
Verfügung und ihre Begründung können während
der Dienstzeiten im Landesbetrieb Bau Sachsen-
Anhalt, Hasselbachstraße 6, 39104 Magdeburg
(Zimmer 1081), eingesehen werden. Diese Verfü-
gung gilt einen Tag nach ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung als bekannt gegeben.

3. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines
Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage beim Ver-
waltungsgericht Halle, Thüringer Straße 16, 06112
Halle (Saale), schriftlich oder zur Niederschrift des
Urkundsbeamten oder der Urkundsbeamtin der
Geschäftsstelle erhoben werden.

−−−−−−−−−−−

Öffentliche Bekanntmachung des
Landesbetriebes Bau, Hauptniederlassung,

zur straßenrechtlichen Entscheidung; Verfügung
des Landesbetriebes Bau Sachsen-Anhalt

vom 01.03.2011 - H/233/31030/11/11

1. Straßenrechtliche Entscheidung

Gemäß §§ 3 und 7 des Straßengesetzes für das
Land Sachsen-Anhalt vom 6.7.1993 (GVBl. LSA S.
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334), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Geset-
zes vom 22.12.2004 (GVBl. LSA S. 856), ergeht
folgende straßenrechtliche Entscheidung:

1.1 Umstufung

Die im Gebiet der Goethestadt Bad Lauchstädt
gelegene Teilstrecke der Kreisstraße K 2156 des
Landkreises Saalekreis von der Einmündung der
nördlichen Rampe der Anschlussstelle Bad Lauch-
städt der BAB A 38 bei Netzknoten 4637 021X,
Station 0.000, bis zum Knoten mit der Landesstra-
ße L 163 im Ortsteil Delitz am Berge der Goethe-
stadt Bad Lauchstädt bei Netzknoten 4537 017,
Station 0.000, mit einer Länge von 2 384 Metern,
wird zur Landesstraße als Bestandteil der Landes-
straße L 163 aufgestuft.

Die Teilstrecke der Kreisstraße K 2157 des Land-
kreises Saalekreis von der Einmündung der südli-
chen Rampe der Anschlussstelle Bad Lauchstädt
der BAB A 38 bei Netzknoten 4637 006, Station
1.690, bis zur Einmündung der nördlichen Rampe
der Anschlussstelle Bad Lauchstädt der BAB A 38
bei Netzknoten 4637 021X, Station 0.000, mit einer
Länge von 302 Metern, wird zur Landesstraße als
Bestandteil der Landesstraße L 163 aufgestuft.

2. Inkrafttreten

Diese Verfügung tritt am 1.7.2011 in Kraft. Diese
Verfügung und ihre Begründung können während
der Dienstzeiten im Landesbetrieb Bau Sachsen-
Anhalt, Hauptniederlassung, Hasselbachstraße 6,
39104 Magdeburg, Zimmer 1081, eingesehen
werden. Diese Verfügung gilt einen Tag nach ihrer
öffentlichen Bekanntmachung als bekannt gege-
ben.

3. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines
Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage beim Ver-
waltungsgericht Halle, Thüringer Straße 16, 06112
Halle (Saale), schriftlich oder zur Niederschrift des
Urkundsbeamten oder der Urkundsbeamtin der
Geschäftsstelle erhoben werden.

−−−−−−−−−−−

Öffentliche Bekanntmachung des
Tierkörperbeseitigungsverbandes Sachsen-Anhalt

über die Haushaltssatzung für das
Haushaltsjahr 2011

Aufgrund der §§ 13 und 16 des Gesetzes zur Neuord-
nung über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG-
LSA vom 09.10.1992 GVBl. S. 730) zuletzt geändert
durch Art. 4 Begleitgesetz zur Gemeindegebietsreform
vom 14.02.2008 (GVBl. S. 40), der §§ 65 der Land-
kreisordnung und 90 ff. Gemeindeordnung des Landes
Sachsen-Anhalt jeweils vom 05. Oktober 1993 (GVBl.
S. 568 und GVBl. S. 598), zuletzt geändert durch das
Zweite Gesetz zur Fortentwicklung des Kommunalver-
fassungsrechts vom 26.05.2009 (GVBl. S. 238, 249)
hat die Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am 20.
Dezember 2010 folgende Haushaltssatzung für das
Haushaltsjahr 2011 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird

im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf 10.000 €
in der Ausgabe auf 10.000 €

im Vermögenshaushalt

in der Einnahme auf 0 €
in der Ausgabe auf 0 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veran-
schlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haus-
haltsjahr 2011 zur rechtzeitigen Leistung von Ausga-
ben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 0
Euro festgesetzt.

§ 5

(1) Die Verbandsumlage für das Haushaltsjahr 2011
beträgt 10.000 Euro. Es entfallen auf die Ver-
bandmitglieder

Umlageanteile

Gebietskörper-
schaft

Umlage-
anteil

Umlageanteil
in Euro

in % (gerundet)
Altmarkkreis
Salzwedel 11,05 1.000
Landkreis
Anhalt-Bitterfeld 9,65 1.000

Landkreis Börde 12,59 1.000

Burgenlandkreis 9,64 1.000
Landkreis
Jerichower Land 10,17 1.000
Landkreis
Mansfeld-Südharz 7,39 1.000

Saalekreis 11,09 1.000

Salzlandkreis 9,35 1.000

Landkreis Stendal 10,62 1.000

Landkreis Wittenberg 8,47 1.000

Summe: 100,00 10.000

(2) Die Verbandsumlage ist für das Haushaltsjahr
2011 im Voraus in Höhe von 100 % zu zahlen. Die
Zahlung ist spätestens bis zum 4. Werktag des
zweiten Quartals fällig.

Zweckverband Tierkörperbeseitigung Sachsen-Anhalt
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Der Haushaltsplan mit Anlagen zu dieser Haushalts-
satzung kann an den 7 auf diese Veröffentlichung
folgenden Werktagen in der Zeit von 08:00 Uhr bis
16:00 Uhr in der Geschäftsstelle des Verbandes, Alb-
rechtstraße 7 in 39104 Magdeburg, eingesehen wer-
den.

−−−−−−−−−−−

Öffentliche Bekanntmachung des
Landesamtes für Geologie und Bergwesen

Sachsen-Anhalt (LAGB)
über die Aufhebung einer Bergbauberechtigung

Nr. II-B-f-81/93 für das Bewilligungsfeld
Ilbersdorf

Gem. § 19 Abs. 1 S. 1 Bundesberggesetz (BBergG)
wird die Bewilligung gem. § 8 BBergG

Nr.: II-B-f-81/93

im Bewilligungsfeld Ilbersdorf

für den bergfreien
Bodenschatz Kiese und Kiessande zur Her-

stellung von Betonzuschlag-
stoffen

im Landkreis Salzlandkreis

auf Antrag vom 20.09.2010 der Firma EUROVIA Ver-
kehrsbau Union GmbH, Straße 13 Nr. 11 in 12681
Berlin, aufgehoben.
Alle im Zusammenhang mit dem Gewinnungsrecht
ausgestellten Urkunden sowie die Lagerisse werden
mit Erlöschen der Bewilligung ungültig.
Die Grenzen der aufgehobenen Bewilligung sind im
LAGB einsehbar.

Mit der Bekanntgabe der Aufhebung erlischt die Bewil-
ligung in vollem Umfang.

Landesamt für Geologie und Bergwesen
Sachsen-Anhalt
Halle, den 18.02.2011

−−−−−−−−−−−

Öffentliche Bekanntmachung des
Landesamtes für Geologie und Bergwesen

Sachsen-Anhalt (LAGB)
über die Aufhebung einer Bergbauberechtigung

Nr. II-A-f-57/92 für das Bewilligungsfeld
Memleben-Wiehe

Gem. § 19 Abs. 1 Satz 1 Bundesberggesetz (BBergG)
wird die Bewilligung gem. § 8 BBergG

Nr.: II-A-f-57/92

im Bewilligungsfeld Memleben-Wiehe

für den bergfreien
Bodenschatz Kiese und Kiessande zur

Herstellung von Betonzu-
schlagstoffen

im Landkreis Burgenlandkreis

auf Antrag der Meliorations, Straßen- und Tiefbau
GmbH, Alte Zuckerfabrik 24 in 06636 Laucha/Unstrut
vom 09.11.2010, aufgehoben.
Die Grenzen der aufgehobenen Bewilligung sind im
LAGB einsehbar.
Mit der Bekanntgabe der Aufhebung erlischt die Bewil-
ligung in vollem Umfang.

Landesamt für Geologie und Bergwesen
Sachsen - Anhalt
Halle, den 23.02.2011

−−−−−−−−−−−

Öffentliche Bekanntmachung des
Landesamtes für Geologie und Bergwesen

Sachsen-Anhalt (LAGB)
über die Aufhebung einer Bergbauberechtigung

Nr. IV-A-f-10/94 für das Bewilligungsfeld
Dobichau

Gem. § 19 Abs. 1 Satz 1 Bundesberggesetz (BBergG)
wird das aufrechterhaltene Recht im Sinne einer Be-
willigung gem. § 8 BBergG

Nr.: IV-A-f-10/94

im Bewilligungsfeld Dobichau

für den bergfreien
Bodenschatz Kiese und Kiessande zur Her-

stellung von Betonzuschlag-
stoffen

im Landkreis Burgenlandkreis

auf Antrag der Firma Naumburger Bauunion GmbH
& Co. Bauunternehmung KG, Gewerbegebiet Süd in
06618 Görschen vom 15.12.2010, aufgehoben.
Alle im Zusammenhang mit dem Gewinnungsrecht
ausgestellten Urkunden sowie die Lagerisse werden
mit Erlöschen der Bewilligung ungültig.
Die Grenzen der aufgehobenen Bewilligung sind im
LAGB einsehbar.
Mit der Bekanntgabe der Aufhebung erlischt die Bewil-
ligung im vollen Umfang.

Landesamt für Geologie und Bergwesen
Sachsen - Anhalt
Halle, den 01.03.2011

−−−−−−−−−−−
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Öffentliche Bekanntmachung des
Landesamtes für Geologie und Bergwesen

Sachsen-Anhalt (LAGB)
über die Aufhebung einer Bergbauberechtigung

Nr. IV-A-f-9/93 für das Bewilligungsfeld Schießplatz
(Großwilsdorf)

Gem. § 19 Abs. 1 Satz 1 Bundesberggesetz (BBergG)
wird das aufrechterhaltene Recht im Sinne einer Be-
willigung gem. § 8 BBergG

Nr.: IV-A-f-9/93

im Bewilligungsfeld Schießplatz (Großwilsdorf)

für den bergfreien
Bodenschatz sonstige Kiese und Kiessande

im Landkreis Burgenlandkreis

auf Antrag der Firma Meloration, Straßen-und Tiefbau
GmbH, Alte Zuckerfabrik 24 in 06636 Laucha/Unstrut
vom 13.01.2011, aufgehoben.
Alle im Zusammenhang mit dem Gewinnungsrecht
ausgestellten Urkunden sowie die Lagerisse werden
mit Erlöschen der Bewilligung ungültig.
Die Grenzen der aufgehobenen Bewilligung sind im
LAGB einsehbar.

Mit der Bekanntgabe der Aufhebung erlischt die Bewil-
ligung im vollen Umfang.

Landesamt für Geologie und Bergwesen
Sachsen - Anhalt
Halle, den 01.03.2011

−−−−−−−−−−−

Öffentliche Bekanntmachung des
Landesamtes für Geologie und Bergwesen

Sachsen-Anhalt,
Dezernat 17 – Besondere Verfahrensarten

Planfeststellungsverfahren zum
Rahmenbetriebsplan „Kiessandtagebau Plötzkau“
Rücknahme des Antrags auf Planfeststellung der
Heiner Brinkhege Beteiligungsgesellschaft mbH &

Co. KG vom 15.02.2011

Die Heiner Brinkhege Beteiligungsgesellschaft mbH
& Co. KG, Oesder Straße 8 in 49124 Georgsmarien-
hütte, legte mit Schreiben vom 09.02.1999 den Rah-
menbetriebsplan für das Vorhaben „Kiessandtagebau
Plötzkau“ vor. Die Auslegung erfolgte vom 14.06.1999
bis zum 13.07.1999 im Planungsamt Bernburg.

Mit Schreiben vom 15.02.2011 wurde der Antrag auf
Planfeststellung durch die Heiner Brinkhege Beteili-
gungsgesellschaft mbH & Co. KG zurückgenommen.
Das Planfeststellungsverfahren zum Rahmenbetriebs-
plan „Kiessandtagebau Plötzkau“ ist deshalb einge-
stellt worden.

−−−−−−−−−−−

Öffentliche Bekanntgabe des
Landesamtes für Geologie und Bergwesen

Sachsen-Anhalt,
Dezernat 17 – Besondere Verfahrensarten
Einzelfallprüfung gemäß § 3c Gesetz über
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)

bezogen auf das Vorhaben der Errichtung und den
Betrieb einer Solefernleitung DN 350 vom
GSP Dähre zum GSP Gieseritz durch die

Storengy Deutschland GmbH

Die Storengy Deutschland GmbH beantragte mit
Schreiben vom 18.10.2010 beim Landesamt für Geo-
logie und Bergwesen Sachsen-Anhalt (LAGB) die
Vorprüfung des Einzelfalls zur Feststellung der UVP-
Pflicht gemäß § 3c UVPG für das Vorhaben

Errichtung und Betrieb einer Solefernleitung
DN 350 vom GSP Dähre zum GSP Gieseritz

am Kavernenstandort Peckensen.

Das Vorhabensgebiet befindet sich im Landkreis Alt-
markkreis Salzwedel, ca. 16 km westlich der Stadt
Salzwedel zwischen den Ortslagen Dähre und Giese-
ritz in den Gemarkungen Dähre, Ellenberg, Hilmsen,
Umfelde und Gieseritz. Im Rahmen des Speicheraus-
baus soll mit dem Neubau einer ca. 5.616 m langen
Soleleitung mit einer Dimensionierung der Rohre von
DN 350 die Kapazität der Solprozesse erhöht und
zukünftig abgesichert werden. Die Einrichtung der
Feldleitung erfolgt überwiegend in offener Bauweise
auf überwiegend landwirtschaftlichen Nutzflächen
innerhalb des Landschaftsschutzgebietes Salzwedel-
Diesdorf (LSG0007SAW). Weitere Schutzgebiete
werden vom Vorhaben nicht berührt.

Gemäß § 3a UVPG wird hiermit bekannt gegeben,
dass für dieses Vorhaben eine allgemeine Vorprüfung
des Einzelfalls nach § 3c UVPG stattgefunden hat.
Nach dieser Prüfung kann das Vorhaben keine erheb-
lichen nachteiligen Umweltauswirkungen haben und
wird deswegen keiner Umweltverträglichkeitsprüfung
(UVP) unterzogen.

Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar.
Da sie auf einer Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3c
UVPG beruht, ist die Einschätzung der Behörde in
einem gerichtlichen Verfahren betreffend die Ent-
scheidung über die Zulässigkeit des Vorhabens nur
darauf zu überprüfen, ob die Vorprüfung entsprechend
den Vorgaben von § 3c UVPG durchgeführt worden ist
und ob das Ergebnis nachvollziehbar ist.

Die Unterlagen, die dieser Feststellung zugrunde
liegen, können im LAGB, Dezernat 17 – Besondere
Verfahrensarten, Köthener Straße 38 in 06118 Halle
(Saale) als der zuständigen Genehmigungsbehörde
eingesehen werden.

−−−−−−−−−−−
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Öffentliche Bekanntmachung der
Regionalen Planungsgemeinschaft Magdeburg

über die Einladung zur nächsten Sitzung
der Regionalversammlung des Zweckverbandes
„Regionale Planungsgemeinschaft Magdeburg“

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur Sitzung der Regionalversammlung des Zweckver-
bandes „Regionale Planungsgemeinschaft Magde-
burg“ lade ich Sie als Mitglied zum 25.03.2011 um
14:00 Uhr in den

Ratssitzungssaal der
Landeshauptstadt Magdeburg,
Alter Markt 6 in 39104 Magdeburg

ein.

Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass die Regional-
versammlung zu den Tagesordnungspunkten 3 und 4
gemäß § 53 Abs. 2 Gemeindeordnung LSA i. V. m.
§ 17 Landesplanungsgesetz LSA und § 16 des Geset-
zes über kommunale Gemeinschaftsarbeit LSA ohne
Rücksicht auf die Anzahl der anwesenden stimmbe-
rechtigten Mitglieder beschlussfähig ist, da die Ange-
legenheiten wegen Beschlussunfähigkeit der Regio-
nalversammlung bei der Sitzung am 02.03.2011 zu-
rückgestellt werden mussten.

Falls Sie an der Teilnahme verhindert sein sollten,
bitte ich um vorherige Mitteilung. Zugleich informieren
Sie bitte Ihren Stellvertreter und geben die Sitzungs-
unterlagen weiter.

Magdeburg, den 03.03.2011

Tagesordnung
der Regionalversammlung am 25.03.2011

I. Öffentliche Sitzung

TOP 1 Begrüßung, Feststellung der ordnungsge-
mäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit

TOP 2 Bestätigung der Tagesordnung

TOP 3 Bestätigung der Niederschrift der Sitzung
vom 24.11.2010

TOP 4 Neuaufstellung des Regionalen Entwick-
lungsplanes für die Planungsregion Magde-
burg – Kriterienkatalog Teil 1 für die Fest-
setzung von Gebieten für die Nutzung der
Windenergie

TOP 5 Kulturlandschaften
Vorstellung von Grundlagen und Möglich-
keiten für die Darstellung im Regionalen
Entwicklungsplan für die Planungsregion
Magdeburg

TOP 6 Bericht des Vorsitzenden über wichtige
Angelegenheiten des Zweckverbandes

TOP 7 Mitteilungen, Anfragen, Anregungen

−−−−−−−−−−−

Öffentliche Bekanntmachung der
Regionalen Planungsgemeinschaft Halle

Einladung
zur 1. Sitzung 2011 des Regionalausschusses
der Regionalen Planungsgemeinschaft Halle

Tagungsort: Kreisverwaltung Burgenlandkreis
Schönburger Straße 41
06618 Naumburg
Haus 2 Kleiner Kreistagssaal

Termin: Mittwoch, den 06.April 2011
15:00 Uhr

Es ist folgende Tagesordnung vorgesehen:

TOP 1 Eröffnung der Sitzung und Feststellung der
ordnungsgemäßen Ladung/ Beschlussfähig-
keit

TOP 2 Anträge zur Tagesordnung und Feststellung
der Tagesordnung

TOP 3 Einwendungen gegen die Niederschrift der
Sitzung vom 26.10.2010

TOP 4 Informationen des Vorsitzenden der Regiona-
len Planungsgemeinschaft Halle

TOP 5 Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2011
(Beschlussempfehlung)

TOP 6 Satzung zur 3. Änderung der Satzung der
Regionalen Planungsgemeinschaft Halle vom
22.07.2007 (Beschlussempfehlung)

TOP 7 Stellungnahme der Regionalen Planungsge-
meinschaft Halle im Zuge des Anhörungs-
und Beteiligungsverfahren zum Entwurf der
Ergänzung des REP Harz um den Teilbereich
Wippra (Beschlussempfehlung)

TOP 8 Anfragen der Vertreter des Regionalaus-
schusses an den Vorsitzenden

TOP 9 Einwohnerfragestunde

Naumburg, den 08.03.2011

gez. Harri Reiche
Vorsitzender
Regionale Planungsgemeinschaft Halle

−−−−−−−−−−−

Öffentliche Bekanntmachung der
Regionalen Planungsgemeinschaft Halle

Einladung
zur 1. Sitzung 2011 der Regionalversammlung
der Regionalen Planungsgemeinschaft Halle

Tagungsort: Kreisverwaltung Burgenlandkreis
Schönburger Straße 41
06618 Naumburg
Haus 2 Großer Kreistagssaal

Termin: Mittwoch, den 06.April 2011
16:00 Uhr
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Es ist folgende Tagesordnung vorgesehen:

TOP 1 Eröffnung der Sitzung und Feststellung der
ordnungsgemäßen Ladung / Beschlussfähig-
keit

TOP 2 Anträge zur Tagesordnung und Feststellung
der Tagesordnung

TOP 3 Einwendungen gegen die Niederschrift der
Sitzung vom 26.10.2010

TOP 4 Informationen des Vorsitzenden der Regiona-
len Planungsgemeinschaft Halle

TOP 5 Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2011
(Beschlussfassung)

TOP 6 Satzung zur 3. Änderung der Satzung der
Regionalen Planungsgemeinschaft Halle vom
22.07.2007 (Beschlussfassung)

TOP 7 Stellungnahme der Regionalen Planungsge-
meinschaft Halle im Zuge des Anhörungs-
und Beteiligungsverfahren zum Entwurf der
Ergänzung des REP Harz um den Teilbereich
Wippra (Beschlussfassung)

TOP 8 Anfragen der Vertreter des Regionalaus-
schusses an den Vorsitzenden

TOP 9 Einwohnerfragestunde

Naumburg, den 08.03.2011

gez. Harri Reiche
Vorsitzender
Regionale Planungsgemeinschaft Halle

−−−−−−−−−−−

Öffentliche Bekanntmachung der
Regionalen Planungsgemeinschaft Halle

über die
1. Änderung der Satzung zur Entschädigung

der Vertreterinnen und Vertreter
der Regionalversammlung

Die mit Bericht vom 21.12.2010 vorgelegte Satzung
zur 1.Änderung der Satzung zur Entschädigung der
Vertreterinnen und Vertreter in der Regionalversamm-
lung der Regionalen Planungsgemeinschaft Halle
wurde, da sie keine genehmigungspflichtigen Bestand-
teile enthält, von der Rechtsaufsicht mit Bescheid vom
22.02.2011 zur Kenntnis genommen.

Im Folgenden wird diese hiermit öffentlich bekannt
gemacht:

Regionale Planungsgemeinschaft Halle
1. Änderung der Satzung zur Entschädigung der

Vertreterinnen und Vertreter der
Regionalversammlung

Gem. § 18 Abs. 6 Landesplanungsgesetz des Landes
Sachsen-Anhalt (LPlG) vom 28. April 1998 (GVBl. S.
255), zuletzt geändert am 20. April 2010 (GVBl. LSA
S. 190) i. V. m. § 33 der Gemeindeordnung für das
Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) i. d. F. vom
10.08.2009 (GVBl. LSA S. 383), zuletzt geändert
durch Art. 2 Zweites BegleitG zur Gemeindegebietsre-

form vom 08.07.2010 (GVBl. LSA S. 406) hat die Re-
gionalversammlung der Regionalen Planungsgemein-
schaft in seiner Sitzung am 26.10.2010 die nachfol-
gende 1. Änderung der Satzung zur Entschädigung
der Vertreterinnen und Vertreter in der Regionalver-
sammlung beschlossen:

§ 1

Die Vertreter/innen der Regionalversammlung üben
ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. Für diese wird ihnen
eine Entschädigung nach Maßgabe der nachfolgen-
den Bestimmungen gewährt.

§ 2

(1) Für die Teilnahme an den Sitzungen der Regional-
versammlung wird den Vertreter/innen ein Sit-
zungsgeld als Aufwandsentschädigung gewährt.
Als Nachweis der Teilnahme gilt die Unterschrift in
der Anwesenheitsliste. Darüber hinaus haben die
Vertreter/innen in der Regionalversammlung An-
spruch auf Reisekostenvergütung nach dem gel-
tenden Bundesreisekostenrecht.

(2) Die Höhe des Sitzungsgeldes beträgt 25,00 € je
Sitzung.

(3) Stellvertretern/-innen wird ein Sitzungsgeld nur im
Vertretungsfalle gewährt. Bei Eintreten des Vertre-
tungsfalls während der Sitzung, erfolgt die Ent-
schädigungszahlung für Vertreter und Stellvertreter
jeweils hälftig.

§ 3

(1) Die Aufwandsentschädigungen werden jeweils
halbjährlich im Nachhinein ausgezahlt.

(2) Für die Aktualität der in der Geschäftsstelle der
Regionalen Planungsgemeinschaft Halle vorlie-
genden Daten zur Anweisung der Sitzungsentgel-
te/ Reisekostenvergütung sind die Vertreter/innen
eigenverantwortlich.

(3) Die Auszahlung erfolgt durch die Kasse des Ver-
bandsmitgliedes, welche die Kassenführung ge-
mäß § 13 Abs. 2 der Satzung übertragen bekom-
men hat.

(4) Die Ansprüche auf diese Bezüge sind nicht über-
tragbar; auf sie kann nicht verzichtet werden.

§ 4

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen
Bekanntmachung in Kraft.

Naumburg, den 26.10.2010

gez. Harri Reiche
Vorsitzender
Regionale Planungsgemeinschaft Halle

−−−−−−−−−−−

Herausgegeben vom Landesverwaltungsamt
Erscheint zum 15. des Monats

Bezugspreis: 24,72 € jährlich, Einzelpreis: 2,06 €, zuzüglich Versandkosten


